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Liebe Studierende,

in diesem Informationsblatt werden die wichtigsten Fragen für den Abschluss des Grundlagenmoduls Sprache beantwortet.
1) Welche Seminare muss ich im Grundlagenmodul belegen?
Die Anforderungen unterscheiden sich, je nachdem, welchen Studiengang Sie studieren.
a) Für 2-Fach-Bachelor und Bachelor FBJE/BAB gilt: Sie müssen folgende Veranstaltungen aktiv und regelmäßig besucht haben, damit Sie zur Abschlussklausur zugelassen
werden:

· Vorlesung: Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft

· Tutorium zu der Vorlesung: Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft

· Seminar: Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen

· Übung: Grammatik der deutschen Sprache
b) Für Studierende Bachelor KJ gilt: Sie müssen folgende Veranstaltungen aktiv und regelmäßig besucht haben, damit Sie zur Abschlussklausur zugelassen werden:

· Vorlesung: Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft

· Tutorium zu der Vorlesung : Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft

· Seminar: Einführung in die Leseverstehens- und Schreibforschung

· Übung: Grammatik der deutschen Sprache

Im Grundlagenmodul Sprache wird eine Abschlussklausur geschrieben. Diese setzt sich aus zwei Teilklausuren zusammen: eine Teilklausur wird in der Vorlesung geschrieben; die zweite Teilklausur wird je nach Studiengang im Seminar Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen oder Einführung in die Leseverstehens- und Schreibforschung geschrieben. Die Klausur wird vom jeweiligen Dozenten gestellt.
2) Wie wird die Note für das Modul berechnet?
Zwei Drittel der Gesamtnote für das Grundlagenmodul Sprache werden im Zusammenhang mit der Vorlesung und Tutorium zur Vorlesung erbracht. Ein Drittle der Gesamtnote macht die Klausur im Seminar Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen oder Einführung in die Leseverstehens- und Schreibforschung aus.

Die Note im Zusammenhang mit Vorlesung und Tutorium wird wie folgt errechnet: 50% zählt die Note der Abschlussklausur, die Sie in der Vorlesung schreiben, 50% zählen die schriftlichen Übungen, die Sie im Tutorium anfertigen.
       3) Muss ich mich zu den Prüfungen, d.h. zu den einzeln für die Modulabschlussprüfungen relevanten Klausuren

           anmelden?
Alle Bachelor - Studierenden müssen sich in der Zeit vom 26. Oktober bis zum 27. November 2009 bei QISPOS für alle Teile des Moduls anmelden; das gilt auch für die Übung "Grammatik der deutschen Sprache".
4) Was mache ich, wenn die Anmeldung bei QISPOS aus technischen Gründen nicht klappt?
In diesem unwahrscheinlichen Fall können Sie sich bin zum 4. Dezember auch schriftlich bei Ihrem Dozenten anmelden. E-Mails gelten nicht als schriftliche Anmeldung.
5) Kann ich mich von der Prüfung auch wieder abmelden?
Ja, dabei sind allerdings bestimmte Fristen einzuhalten. Die reguläre Rücktrittsfrist beträgt 3 Wochen vor der Prüfung (Klausur).

Bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sich entschieden haben, ob Sie die Klausur schreiben wollen oder nicht. Wenn Sie nicht

antreten wollen, besorgen Sie sich das Formblatt "Abmeldung" beim Prüfungsamt. Sie können es von der Webseite des

Prüfungsamtes herunterladen:
http://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/ba/vordruckeformulare.html.

Dieses Formblatt füllen Sie zweimal aus und legen die beiden Exemplare dem Seminarleiter vor.

Der wird dann Ihre Matrikelnummer aus QISPOS löschen. Wenn das geschehen ist, bekommen Sie als Beleg dafür, dass Sie sich abgemeldet haben, ein Exemplar des Formblatts zurück.
6) Was ist, wenn kurz vor der Klausur etwas dazwischen kommt?
In diesem Fall können Sie sich nur abmelden, wenn Sie 'triftige Gründe' nachweisen können. Wenn Sie krank werden, müssen Sie ein Attest vorlegen. Für die Abmeldung gibt es ein eigenes Formblatt "Abmeldung nach Ablauf der regulären Rücktrittspflicht ab drei Wochen vor dem Prüfungstermin". Auch dieses Formblatt finden Sie unter der oben angegebenen Web-Adresse des Prüfungsamtes. Sie füllen auch wieder zwei Exemplare des Formulars aus. Damit gehen Sie zu dem Lehrenden. Dieser schickt dann ein Exemplar mit Ihrem Attest bzw. Ihrem Anschreiben an das Prüfungsamt. Ein Exemplar behalten Sie.
7) Wie erfahre ich, ob ich die Klausur bestanden habe?
Nach der Korrektur hängen die Lehrenden bei ihrem Sprechzimmer eine Liste mit den Matrikelnummern und den Zensuren aus.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig darüber, ob Sie die Klausur bestanden haben. Erst nach der Korrektur der

Nachschreibeklausuren werden die Ergebnisse aller Studierenden von den Seminarleitern in QISPOS eingetragen.
8) Was ist, wenn ich die Klausur nicht bestanden habe?
Wenn Sie die Klausur nicht bestanden haben, können Sie eine Wiederholungsklausur schreiben.

Die Termine dieser Nachschreibeklausuren werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Für die Wiederholungsklausur müssen Sie sich bei Ihrem Seminarleiter bzw. Ihrer Seminarleiterin schriftlich anmelden. Eine E-Mail zählt nicht als schriftliche Anmeldung.

Sollten Sie auch diese Wiederholungsklausur nicht bestehen, müssen Sie das Seminar bzw. die Vorlesung wiederholen. Das gilt auch, wenn Sie bei der Nachschreibeklausur durch Krankheit verhindert sind.
9) Kann ich mir meine Klausuren anschauen?
Ja, Sie können innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Ergebnisse einen formlosen schriftlichen Antrag zur

Klausureinsicht bei den Lehrenden stellen. Wenn Sie Einspruch gegen die Bewertung der Klausur erheben wollen, müssen Sie das innerhalb einer Frist von vier Wochen tun.
10) Kann ich meine Klausur auch ausgehändigt bekommen?
Ja, wenn Sie keinen Einspruch gegen die Bewertung der Klausur erheben wollen, kann man Ihnen die Klausur aushändigen. Dazu müssen Sie allerdings ein Formular ausfüllen, in dem Sie erklären, dass Sie auf weitere Ansprüche verzichten, d.h. keinen Einspruch gegen die Bewertung der Klausur haben. Dieses Formular finden Sie auf der Web-Seite des Germanistischen Instituts

(http://www.unimuenster.de/Germanistik/studieren/am_literatur.htm).
Für das Grundlagenmodul Sprache ist zuständig:

Dr. Götz Hindelang, Hindenburgplatz 34, Raum SH11 (Sprechstunden im WS 09/10 Mi 11– 12 und Do 17 – 18.)
